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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

DAC 9: Effektive Mindestbesteuerung von Unternehmen (Rat der 
Europäischen Union) 

Der Rat der Europäischen Union hat am 14. April 2025 eine Richtlinie (DAC 9) 
angenommen, mit der die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch im 
Bereich der effektiven Mindestbesteuerung von Unternehmen ausgeweitet 
werden. 

Ziel dieser Richtlinie ist es, spezifische Bestimmungen der „Säule-2-Richtlinie“ 
(Pillar 2) in Kraft zu bringen, mit der die globale Vereinbarung der G20/OECD 
über eine Reform der internationalen Besteuerung umgesetzt wurde. 

Mit der Säule-2-Richtlinie soll sichergestellt werden, dass die Gewinne der 
größten multinationalen und inländischen Gruppen oder Unternehmen (mit einem 
jährlichen Gruppenumsatz von mindestens 750 Mio. €) zu einem effektiven 
Mindeststeuersatz von 15 % besteuert werden. 

Mit der DAC 9 wird die bestehende EU-Richtlinie über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden (Directive on Administrative Cooperation – DAC) durch 
eine Ausweitung der Steuertransparenzvorschriften aktualisiert. Sie bewirkt eine 
Vereinfachung der Berichterstattung für große Konzerne, indem die zentrale 
Einreichung eines Mindeststeuerberichts (der Rat der EU verwendet den 
Begriff der "Ergänzungssteuer-Erklärung") ermöglicht wird, d. h. ein 
Unternehmen gibt die Erklärung für die gesamte betroffene Gruppe ab, anstelle 
einer getrennten lokalen Abgabe durch die einzelnen Unternehmen. 

Mit der Richtlinie wird ein Standardformular für die Abgabe des 
Mindeststeuerberichts in der gesamten EU eingeführt, das im Einklang mit dem 
vom inklusiven Rahmen gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 
(BEPS) der G20/OECD entwickelten Formular steht. 

Mit der DAC 9 wird außerdem der Rahmen für den automatischen Austausch 
zwischen den Mitgliedstaaten auf den Mindeststeuerbericht ausgeweitet. 

Nächste Schritte 

Die DAC-Richtlinie wird am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten. 

Die Mitgliedstaaten müssen bis zum 31. Dezember 2025 die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften erlassen und veröffentlichen, die erforderlich sind, um 
dieser Richtlinie nachzukommen. Abgabetermin für den ersten 
Mindeststeuerbericht ist der 30. Juni 2026. 

Länder, die sich für eine spätere Umsetzung der Säule-2-Richtlinie entscheiden, 
müssen die DAC 9 dennoch innerhalb derselben Frist umsetzen. 
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Fundstelle 

Rat der Europäischen Union, Pressemitteilung vom 14. April 2025.  

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2025/04/14/council-adopts-rules-to-extend-cooperation-and-information-exchange-between-tax-authorities-to-minimum-effective-corporate-taxation/
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 17. April 2025 

 
 
Die ausländische Betriebsstätte einer im Inland ansässigen 
rechtlich selbständigen Person kann nicht Arbeitgeber im Sinne der 
Art. 14 Abs. 2 Buchst. b DBA-Niederlande 2012/2016, DBA-Japan 
2015, DBA-Großbritannien 2010/2014, DBA-Spanien 2011, DBA-
Australien 2015, DBA-Irland 2011/2014; Art. 15 Abs. 2 Nr. 2 DBA-
Belgien 1967/2010; Art. 15 Abs. 2 Buchst. b DBA-Schweiz 
1971/2010, DBA-Italien 1989, DBA-Dänemark 1995, DBA-Kanada 
2001, DBA-Singapur 2004, DBA-Norwegen 1991/2013; Art. XI Abs. 
3 Buchst. b DBA-Griechenland 1966 und Art. 13 Abs. 4 Nr. 2 DBA-
Frankreich 1959/2015 sein. 
 
Zum Urteil, siehe auch die im Wesentlichen inhaltsgleichen Urteile 
VI R 26/22 und VI R 27/22. 
 
 
 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für einen Umzug in eine 
andere Wohnung, um dort (erstmals) ein Arbeitszimmer 
einzurichten, sind nicht als Werbungskosten abzugsfähig. 
  
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 024/25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werden die Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens eines 
Gewerbebetriebs unter Vorbehaltsnießbrauch übertragen, führt der 
Vorbehaltsnießbraucher jedoch seine bisherige gewerbliche 
Tätigkeit fort, liegt darin keine unentgeltliche Übertragung des 
Gewerbebetriebs im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 1 EStDV a.F./seit 
1999 § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG. Das gilt für einen aktiven 
wie für einen verpachteten Gewerbebetrieb (Fortführung des 
Senatsurteils vom 25.01.2017 - X R 59/14, BStBl II 2019, 730). 
Erlischt zu einem späteren Zeitpunkt der Nießbrauch infolge eines 
unentgeltlichen Vorgangs, geht der in der Person des 
Vorbehaltsnießbrauchers bestehende Gewerbebetrieb nach § 7 
Abs. 1 EStDV a.F./§ 6 Abs. 3 Satz 1 EStG auf den Erwerber über, 
wenn dieser die betriebliche Tätigkeit des Vorbehaltsnießbrauchers 
fortführt (Bestätigung der Rechtsprechung, vgl. BFH, Urteil vom 
08.08.2024 - IV R 1/20, BStBl II 2025, 122, Rz 40). 
Zum Urteil 
 

Urteil VI R 25/22: Keine 
Arbeitgebereigenschaft 
einer Betriebsstätte 
nach Abkommensrecht 
 
 
 
 
 
 
 
12. Dezember 2024 
 

Urteil VI R 3/23: Kein 
Werbungskosten-
abzug bei Umzug des 
Steuerpflichtigen 
wegen Einrichtung 
eines Arbeitszimmers 
 
 
 
 
 
5. Februar 2025 
 

 

 
Urteil X R 35/19: 
Unentgeltliche 
Übertragung der 
Wirtschaftsgüter eines 
Gewerbebetriebs 
unter 
Vorbehaltsnießbrauch 
 
 
 
 
29. Januar 2025 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510074/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550054/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550055/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520079/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/kein-werbungskostenabzug-bei-umzug-des-steuerpflichtigen-wegen-einrichtung-eines-arbeitszimmers/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520076/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil IX R 2/24: Nur noch anteiliger Schuldzinsenabzug bei 
unentgeltlicher Übertragung eines Teils des Vermietungsobjekts 
3. Dezember 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil V R 10/22: Steuerbefreiung von in einem Krankenhaus erbrachten 
medizinischen Leistungen 
19. Dezember 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil X R 6/23: Ertragsteuerrechtliche Abziehbarkeit von 
Vermögensabschöpfungen 
29. Januar 2025 
Zum Urteil 
 
Urteil X K 1/24: Entschädigungsklage wegen überlanger Verfahrensdauer: 
Regelmäßig Vorrang der Geldentschädigung vor der Wiedergutmachung 
in anderer Weise 
6. November 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil XI R 5/23: Zum Leistungsaustausch eines Fitnessstudios im 
Lockdown 
13. November 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil III R 10/24: Keine Abzweigung von Kindergeld an ein volljähriges 
Kind nach § 74 EStG bei mangelnder Unterhaltsbedürftigkeit des Kindes 
20. Februar 2025 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der 
Säumniszuschläge ab dem mit Beginn des Ukraine-Kriegs einsetzenden 
Zinsanstieg 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit aktuellem Beschluss entschieden, dass 
aufgrund des deutlichen und nachhaltigen Anstiegs der Marktzinsen, der seit dem 
russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 zu verzeichnen ist, jedenfalls 
seit März 2022 keine ernstlichen Zweifel mehr an der Verfassungsmäßigkeit der 
gesetzlichen Regelung über die Höhe der Säumniszuschläge bestehen. Nach § 
240 der Abgabenordnung (AO) ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis 
ein Säumniszuschlag von 1 % des rückständigen Steuerbetrags zu entrichten, 
umgerechnet auf das Jahr also 12 %. 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520080/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520077/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520078/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510072/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520075/
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Sachverhalt 
Im zugrunde liegenden Fall vertrat das Finanzamt die Auffassung, für die Zeit von 
März bis Dezember 2022 seien Säumniszuschläge entstanden, weil die 
Antragstellerin fällige Einkommensteuer nicht gezahlt habe. 
Hiergegen wandte sich die Antragstellerin in einem Eilverfahren und begehrte 
Aussetzung der Vollziehung (AdV) der Pflicht zur Zahlung der Säumniszuschläge. 
Erstinstanzlich hatte der Antrag Erfolg. 
Das Finanzgericht Köln gewährte AdV mit der Begründung, in der Vergangenheit 
hätten mehrere Senate des BFH in vergleichbaren Fällen ernstliche Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit der Höhe der Säumniszuschläge bejaht. 
Entscheidung des BFH 
Im nachfolgenden Beschwerdeverfahren sah der X. Senat des BFH dies für die 
Zeit ab März 2022 nun anders. 
Zwar habe das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die frühere 
gesetzliche Regelung über die Höhe von Nachzahlungszinsen (nach § 238 AO 
0,5 % pro Monat / 6 % pro Jahr) aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase ab 
2014 verfassungswidrig und ab 2018 nicht mehr anzuwenden sei. 
Es könne aber offenbleiben, ob dies auf Säumniszuschläge übertragbar sei. Denn 
mit dem deutlichen und sehr schnellen Zinsanstieg, der mit dem Beginn des 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eingesetzt habe, sei die ausgeprägte 
Niedrigzinsphase der Vorjahre beendet gewesen. Das gestiegene Zinsniveau 
habe bis heute Bestand. Daher könne die Höhe der Säumniszuschläge seitdem 
nicht mehr als realitätsfremd angesehen werden. 
Gleichwohl hatte die Beschwerde des Finanzamts im Ergebnis keinen Erfolg. 
Denn die Behörde hatte in ihrem Bescheid formuliert, sie werde die AdV der 
offenen Einkommensteuerforderung ab Fälligkeit gewähren, sofern eine 
Sicherheitsleistung erbracht werde. Da die Antragstellerin die geforderte 
Sicherheit -wenn auch mehrere Monate später- tatsächlich erbracht hatte, bejahte 
der BFH ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung des 
Finanzamts, die AdV der Einkommensteuer nicht rückwirkend ab Fälligkeit zu 
gewähren. Bei einer rückwirkenden AdV-Gewährung wären entstandene 
Säumniszuschläge wieder entfallen. 
Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 21. März 2025 (X B 21/25 (ADV)), veröffentlicht am 10. April 
2025, vgl. die Pressemitteilung 022/25. 
 
Verfassungsmäßigkeit der Verwendung geschlechtsspezifischer 
Sterbetafeln bei der Bewertung für Zwecke der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit aktuellen Urteilen entschieden, dass die 
Verwendung von geschlechtsspezifischen Sterbetafeln bei der Bewertung 
lebenslänglicher Nutzungen und Leistungen für Zwecke der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer nicht gegen das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot 
aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) verstößt. 
 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510065/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/keine-ernstlichen-zweifel-an-der-verfassungsmaessigkeit-der-hoehe-der-saeumniszuschlaege-ab-dem-mit-beginn-des-ukraine-kriegs-einsetzenden-zinsanstieg/
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Sachverhalt 
In den Streitfällen schlossen die Kläger mit ihrem Vater im Jahr 2014 notariell 
beurkundete Verträge zur vorweggenommenen Erbfolge, mit denen der Vater 
ihnen Anteile an einer GmbH unentgeltlich übertrug. Der Vater behielt sich den 
lebenslangen unentgeltlichen Nießbrauch an den übertragenen Anteilen vor und 
verpflichtete sich, während der Dauer des Nießbrauchs sämtliche mit den 
Anteilen verbundenen Lasten zu tragen. 
Bei der Festsetzung der Schenkungsteuer gegenüber den Klägern brachte das 
Finanzamt von dem Wert der Anteile den Kapitalwert des Nießbrauchsrechts des 
Vaters in Abzug, da der Nießbrauch die Bereicherung der Kläger und die 
Bemessungsgrundlage für die Schenkungsteuer minderte. Den Kapitalwert 
ermittelte es durch Multiplikation des Jahreswerts des Nießbrauchs mit dem sich 
aufgrund der voraussichtlichen Lebenserwartung des Vaters ergebenden 
Vervielfältiger. Die Vervielfältiger sind nach der gesetzlichen Regelung in § 14 des 
Bewertungsgesetzes anhand der aktuellen Sterbetafel des Statistischen 
Bundesamtes zu ermitteln und werden vom Bundesministerium der Finanzen - 
getrennt nach Geschlecht für Männer und Frauen sowie nach vollendetem 
Lebensalter des Berechtigten - regelmäßig veröffentlicht. 
Die Kläger machten geltend, die Ermittlung des Kapitalwerts lebenslänglicher 
Nutzungen und Leistungen anhand unterschiedlicher Vervielfältiger für Männer 
und Frauen verstoße gegen das Diskriminierungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG. 
Ihre Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte keinen Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Die Revisionen der Kläger wies der BFH als unbegründet zurück. 
Die Heranziehung geschlechterdifferenzierender Sterbetafeln im Rahmen der 
Bewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sei 
verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Sie diene dem legitimen Ziel, die Kapitalwerte 
lebenslänglicher Nutzungen und Leistungen mit zutreffenden Werten zu erfassen 
und eine Besteuerung nach der tatsächlichen Leistungsfähigkeit zu 
gewährleisten. 
Da die statistische Lebenserwartung von Männern und Frauen ausweislich der 
amtlichen Sterbetafeln unterschiedlich hoch sei, ermögliche die Verwendung der 
geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Vervielfältiger genauere und 
realitätsgerechtere Bewertungsergebnisse als die Verwendung 
geschlechtsneutraler Vervielfältiger. Die Anwendung der geschlechtsspezifischen 
Sterbetafeln könne sich für den Steuerpflichtigen je nach Fallkonstellation 
günstiger oder ungünstiger auswirken und führe nicht in jedem Falle zu einer 
Benachteiligung aufgrund des eigenen Geschlechts. 
Auch im Streitfall seien die Kapitalwerte des Nießbrauchs nicht in Abhängigkeit 
von dem Geschlecht der Kläger, sondern dem Geschlecht und Lebensalter ihres 
Vaters als Nießbrauchsberechtigtem ermittelt worden. 
Die Entscheidungen des BFH ergingen zur Rechtslage im Jahr 2014. Der BFH 
hatte nicht darüber zu entscheiden, welche Auswirkungen sich aus dem am 
01.11.2024 in Kraft getretenen Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf 
den Geschlechtseintrag für die Bewertung lebenslänglicher Nutzungen und 
Leistungen ergeben. 
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ZUM SEMINAR 

Fundstelle 
BFH, Urteile vom 20. November 2024 (II R 38/22, II R 41/22 und II R 42/22), 
veröffentlicht am 10. April 2025, vgl. die Pressemitteilung 023/25. 
 

Business Meldungen 
 
Der deutsche Koalitionsvertrag 2025 – Die wichtigsten Erkenntnisse für 
Finanzdienstleister 
 
Nach der Bundestagswahl 2025 traten die Parteien CDU/CSU und SPD in 
Koalitionsverhandlungen ein, um die Grundlage für eine neue Regierungskoalition 
zu schaffen und zentrale Themen wie den Haushalt, Steuern und die Zukunft der 
Finanzen und des Wirtschaftswachstums neu zu regeln. Nach 45 Tagen 
intensiver Verhandlungen legten CDU/CSU und SPD am 9. April 2025 
einen Koalitionsvertrag für die künftige Regierung Deutschlands vor. Der 
voraussichtliche neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) strebt an, dass die 
Regierung wenige Tage nach dem 28. April 2025 gebildet wird und im Mai 2025 
ihre Arbeit aufnimmt. Es wird allgemein erwartet, dass der SPD-Co-Vorsitzende 
Lars Klingbeil die mächtigen Ämter des Vizekanzlers und Finanzministers 
übernehmen wird und maßgeblich an der Umsetzung zahlreicher Reformen 
beteiligt sein wird. 
 
Ein Kardinalpunkt des Wahlkampfs, der Koalitionsverhandlungen und des daraus 
resultierenden Koalitionsvertrags ist die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft, welche nach zwei Rezessionsjahren profunde Reformen erfordere, 
darunter auch im Finanzsektor. Wie in diesem Client Alert untersucht, befasst sich 
ein Großteil der 144 Seiten des Koalitionsvertrags mit Reformen, einschließlich 
Deregulierung und Bürokratieabbau, sowie mit gezielten Bemühungen, neue 
Gesetzesinitiativen auf nationaler wie auch auf EU-Ebene voranzutreiben. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
Jahreskonferenz energieintensive 
Unternehmen 2025 
Düsseldorf, 08.05.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

https://www.pwc-events.com/EnergyandClimate
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520067/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520068/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410069/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/verfassungsmaessigkeit-der-verwendung-geschlechtsspezifischer-sterbetafeln-bei-der-bewertung-fuer-zwecke-der-erbschaft-und-schenkungsteuer/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/248529/der-deutsche-koalitionsvertrag-2025-die-wichtigsten-erkenntnisse-fuer-finanzdienstleister/
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

 

Redaktion  
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60327 Frankfurt am Main 
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Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
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